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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.11.1983

Norm

StGB §153

Rechtssatz

Seine Befugnis mißbraucht nicht nur, wer seinen - ausdrücklichen - Verp3ichtungen im Innenverhältnis, sondern auch,

wer überhaupt den Grundsätzen redlicher und verantwortungsbewußter, an den Interessen des Geschäftsherrn und

an den besonderen Umständen des Falls orientierter Geschäftsführung zuwiderhandelt.
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